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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw, vertreten durch Mag. Karl Peter 

Resch, 8720 Knittelfeld, Gaalerstraße 5, vom 23. September 2008 gegen den Bescheid des 

Finanzamtes Judenburg Liezen vom 25. August 2008 betreffend Rückzahlung (§§ 239 BAO) 

entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit Antrag seines Rechtsanwaltes vom 21. Juli 2008 beantragte der Bw die Rückzahlung eines 

Guthabens von 469.962,94 Euro auf seinem Abgabenkonto. 

Mit dem hier angefochtenen Bescheid vom 25. August 2008 wies das Finanzamt den Antrag 

mangels Guthabens ab. 

Dagegen wendet sich der Bw durch seinen Rechtsanwalt mit Berufungsschreiben vom 

23. September 2008. 

Das Finanzamt legte die Berufung dem Unabhängigen Finanzsenat im Dezember 2008 zur 

Entscheidung vor. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 239 Abs. 1 BAO kann die Rückzahlung von Guthaben kann auf Antrag des 

Abgabepflichtigen oder von Amts wegen erfolgen. 

Da zum Zeitpunkt des Rückzahlungsantrages kein Guthaben am Abgabenkonto des Bw 

bestanden hat, wurde der Antrag von Finanzamt zu Recht abgewiesen. 
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Die Berufung war daher als unbegründet abzuweisen. 

Graz, am 9. März 2009 
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